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Gemeinde Hitzhusen 
 
Bekanntmachung des Amtes Bad Bramstedt-Land 
 
Betr.: öffentlichen Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 10 
„Brüchkoppel“ der Gemeinde Hitzhusen für das Gebiet „südlich der Straße 
Brookhorn, westlich der Straße Weddelbrooker Damm, auf der „Brüchkoppel“ “ 
 
nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Der von der Gemeindevertretung Hitzhusen in der Sitzung am 24.09.2020 gebilligte 
und zur Auslegung bestimmte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 10 „Brüchkoppel“ 
der Gemeinde Hitzhusen für das Gebiet „südlich der Straße Brookhorn, westlich der 
Straße Weddelbrooker Damm, auf der „Brüchkoppel“ “ und die Begründung  
 
liegen vom 26.10.2020 bis 27.11.2020  
in der Amtsverwaltung Bad Bramstedt-Land, König-Christian-Str. 6,  
24576 Bad Bramstedt, Zimmer 19 
während folgender Zeiten öffentlich aus: 
montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr, 
außerdem donnerstags von 14.00 bis 18.00 Uhr. 
 
Achtung : Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten folgende Einschränkungen 
beim Besuch des Amtes Bad Bramstedt-Land, die sich auch auf die Einsichtnahme 
der Auslegungsunterlagen auswirken: 
 
Damit der Publikumsverkehr begrenzt wird, sind bis auf weiteres nur noch Termine 
nach vorheriger telefonischer Abstimmung oder per Mail möglich!  
 
Für die Terminvereinbarung  wenden Sie sich bitte telefonisch an 04192-2009-529 
oder per Mail an britta.bestmann@amt-bad-bramstedt-land.de  
 
Sofern Sie einen Termin vereinbart haben gilt:  

• Da die Eingangstür verschlossen ist, bitte die Klingel am Briefkasten 
betätigen. 

• Personen mit grippeähnlichen Symptomen erhalten keinen Zugang zum 
Amtsgebäude. 

• Auf die allgemein bekannten Abstands- und Hygieneregelungen wird 
ausdrücklich hingewiesen. 

• Für die Terminwahrnehmung im Amtsgebäude gilt eine Maskenpflicht und 
Handdesinfektionspflicht. 
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Zusätzlich sind der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 
BauGB auszulegenden Unterlagen im Internet unter der Adresse  
https://www.amt-bad-bramstedt-land.de/bekanntmachungen/index.php  
einzusehen. 
 

 
Außerdem sind die Unterlagen über den Digitalen Atlas Nord des Landes Schleswig-
Holstein zugänglich.  
Der Digitale Atlas Nord ist das Landesportal im Sinne des § 4a Abs. 4 BauGB, 
erreichbar unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung . 
 
Von einer Umweltprüfung wird abgesehen. 
 
Während der Auslegungsfrist können alle an der Planung Interessierten die 
Planunterlagen und umweltbezogenen Stellungnahmen einsehen sowie 
Stellungnahmen abgeben. 
Stellungnahmen  können hierzu schriftlich oder während der Dienststunden zur 
Niederschrift abgegeben oder auch per Email an info@amt-bad-bramstedt-land.de 
gesendet werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung 
über den B-Plan unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht 
kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit  des 
B-Planes nicht von Bedeutung ist. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 
Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit 
§ 3 BauGB und dem Landesdatenschutzgesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der  
Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt 
„Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem BauGB (Artikel 13 DSGVO), das mit ausliegt. 
 
Einwendungen, die im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht 
werden, aber hätten fristgerecht geltend gemacht werden können, machen einen 
Normenkontrollantrag nach § 47 VwGO unzulässig. 
 
Bad Bramstedt, den 09.10.2020   
 
Amt Bad Bramstedt-Land 
Der Amtsvorsteher 
 
 
i.A.                                     (LS) 
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